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In Nauen des Ueutschen Volles 
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In der Strafsache gegen die Hausangestellts 1 
a in Hamburg, x.3t.dcrt in Üntersuehungshaft, 
wegen versuchter Rassenschande, 

hat das Retchsgertcht, 3.Strafsenat, in der Sitzung 
von 27. Lars 1939, an der tetlgencnıen haben 

als Richter; 
der Präsident des Hetehsgertchts 0r.0r.8uıke 
und die Betchsgertchtsräte ScheurZen,Schcerlin, 
Guth, 0r.vcn . Dohnanyi, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Staatsanwalt Fränkel, 

als ürkundsbeaıter der Øeschäftsstelle: 

. der Sekretär Iuhlck, . 

auf die Revision der Angeklagten nach ıündltcher Verhandlung 
für Recht erkannt: 

ı 
_ 

Ute Revision gegen das Urteil des Landgerichts i n !  a n b.uv r g 
í2.Üktcber 1936 wird verworfen; der Eeschwerdefflhrerin werden 

die Kosten des Rechtsntttels auferlegt. 

ı Yon Rechts wegen 

Gründe 

Uie .auf die Verurteilung wegen vefsuohter ßassenaohande be- 
8ohränkte Revision rügt Verletzung das sachlichen Rechts. 
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Fach der lnnahne der Strafhamner war die in Hamburg lebende 
lngehlagte, die deutschen Blutes und deutsche Staats angehörige 
ist, von dem Yclljuden deutscher Staatsangehörigkeit, so L 
mit den sie sich in Ienntnts seiner Hassensugehörtgkett tıfleßsnbsr 
1935 „verlcbt"hatte,schwanger.Ute Beiden beschlossen,xur Umgehung 
des ålutschutsgesetzes im Ausland Su heiraten. 0 fuhr zu- 
nächst voraus nach Eolland. In Amsterdam begab er sich zum 
Standesamt, un die Anträge auf Eheschließung zu stellen. Dort~erı 
hielt er den Eescheid, daß die Eheschließung in 8clland nicht 
möglich Set, Gleiches erfuhr er auch in Belgien. Yon englischen 
Konsul hörte er, daß das englische Recht gestatte, die beab- 
sichtigte Ehe zu schließen. Er vereinbar te mit der inzwischen nach 
Holland nachgekcnnenen Ängeklagten, nach England zu reisen und 
in LOndon zu heiraten. Sie fuhren demgemäß .nach. England. Dor t 
wurde ihnen die Eínretsserlaubnis verweigert. Sie wurden nach E019 
land abgeschoben und von dort nach Deutschland ausgewiesen. 

Ute Strafhauner hat in der Reise der Angeklagten nach Fngland 
unter den genannten Umständen ein versuchtes Verbrechen nach 
§§,1 Abs,1 und 5 lbs.1.des 8lutschG, 43 StGB erblickt. 

Ute Revision meint, die Angeklagte habe in Ausland keinerlei 
auf die Eheschließung abzielende Schritte unternommen; ihre Reise 
nach England sei deshalb nur als eine straflose 7orbereitungs= 
Handlung und nicht als ein Versuch der Bassenschande zu beurteilen. 

ı Die Revision kann keinen Erfolg haben. 
Ute Bestrafung eines im Ausland zur Umgehung des Blutschutsı 

gesetzes begangenen Verbrechens aus § 5 lbs.1 in Verbindung mit 
§ 1 lbs,1.des Blutschfi nach den deutschen Gesetzen ist zulässig. 
Dies ergibt sich aus der in den Gesetz. selbst enthaltenen. 
Sonderbesttmmung. Ute genannten Bestimmungen stellen insoweit eine 
Erweiterung der in § 4 Abs.2 StGB aufgezählten Ausnahmen vom Verbot 
der Strafverfolgung in § 4 lb8.1 StG8 dar. 

ob eine Versuchs- oder eine Yorbereitungshandlung Su einen 
Verbrechen oder Vergehen vorliegt, läßt sich nur auf Grund des 
.in einzelnen Fall festgestellten Sachverhalts beurteilen.(RGSt 
sa.7o.s. 151 Iz571). , 

zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, daß eine 
strafbare Yersuohshandlung dann gegeben sei, wenn die Handlung 
auch nur ein tatbestaNdeıerhnal der geplanten Straftat verwtrh= 
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Ziehe. Eine derartige Verwirklichung kann schon in einer solchen ' 
Handlung erblickt werden, die „vermöge ihrer notwendigen Zusammen- 
gehörtgkett mit einer fatbestandshandlung des Verbrechens oder Ver: 
Gehens für die natürliche Auffassung als Festandtetl des fatbea 
Standes ersohetnt"' 

_ 
RG8t Bd.51 $.341 _[§4åZ. Zus Tatbestand 

des von der Angeklagten geplanten Verbrechens gehört neben den 

sonstigen Voraussetzungen äußerlich die „Eheschließung in Ausland" 

und nach der tnnerenfhtseite dorf Stile,das Blutschutzgesets zu um= 
gehen, Un die geplante „Ehe im Ausland" schließen Su können, nußte 
die in Hamburg wohnende angeklagte ins Ausland reisen; und diese 
Reise v a r f ü r  sie auch nötig, um das~8lutsohutxgesets zu umgehen. 
Ute unter diesen voı'Landgertcht festgestellten Umständen und ob= 
sichten bis zu einen Land, dessen Gesetze die Eheschließung Su= » 

ließen, vollsogsne Reise steht mit der die Vollendung des 7erbre= 

Ofens darstellenden lrt der Eheschließung - Su der sie nach dem 
Fallen der Angeklagten unıtttelbar führen sollte - in so engen 
und swangsıäßigen Zusammenhang, daß sie bei natürlicher Betraoh= 
tung mit dieser als eine.etnhettliche Handlung, mithin als ein 
Bestandteil des Tatbestands des beabsichtigten Verbrechens selbst 

erscheint - vgl. als: Ba.7ı 8.152 ._[33 å'_Z. 
Deshalb bestehen keine rechtlichen Federten gegen die Annahme 

der Strafkammer, die Angeklagte habe in diesem Falle mit den lud= 
suchen des Juslandes bereits die Ausführung des Verbrechens be= 

gcnnen und nicht nur - wie die Revision meint - eine Iorbereitungs= 

handlung dazu begangen. . 
Reohtstrrtunsfret hat die Strafkammer auch festgestellt, 

daß ein strafbefretender Rücktritt vom Versuch nicht vorliege. 
Da die Nachprüfung ( § 332 StPO) der angegriffenen Entschei- 

dung auch sonst helfen zu ihrer Aufhebung oder lbänáerung nötigen- 

den Rıohtsfehler ergeben hat, ist die Revision verworfen worden. 

Schoerltn geh, Buche Soheurlen 
von Dohnanyi Guth 


